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sie übrigens kateclietisch oder sokratisch u . s . w .) , die Knust , 40 , 50 , in

Unterklassen wohl noch mehr Schüler , gleichzeitig zu beschäftigen : diese

Dinge sind ihm dennoch in jenem Falle fremd . Die Folge ist , dafs er mit

den Schülern experimentieren , an ihnen lernen mufs , kurz dafs sie seine

Lehrer werden . Und dies läfst sich doch von seiten der Schulerziehung

weder billigen noch wünschen .“

Der unten mitgeteilte Plan ruhte auf gesunder Grundlage , seine Aus¬

führung hätte den Stiftungen grofsen Nutzen gebracht , die an der Universität

bestehende Einrichtung erst recht fruchtbar gemacht und durch die wechsel¬

seitige Berührung beider Institute gewifs segensreich gewirkt , er scheiterte

aber an dem Widerstande der Universität , insbesondere der theologischen

Fakultät , die ihr pädagogisches Seminar in voller Selbständigkeit für sich

behalten wollte . Die Verhandlungen wurden mit dem Geheimen Justizrat

Mühlenbruch geführt , der vom Jahre 1828 bis Ende 1831 gemeinsam mit

dem Universitätsrichter und Kriminaldirektor Schultze das Amt des aufser -

ordentlichen Regierungsbevollmächtigten und Universitätskurators versah .

1 .

Zweck der bei den Franckesclien Stiftungen zu errichtenden Fflanzschnle
für Lehrer .

1 .

Der Zweck dieser Pflanzschule ist Bildung der Lehrer in theoretischer

und in praktischer Hinsicht , sowohl für die Franckesclien Stiftungen in¬

sonderheit als auch für andere Schulanstalten überhaupt .

2 .

Dieser Zweck ist also in Vergleichung mit dem Zwecke , welchen der

Stifter bei der Errichtung seines Seminarium praeceptorum selectum hatte ,

dahin erweitert , dafs nicht allein für die lateinische Schule des Waisenhauses

und das Pädagogium , sondern auch für die deutschen Schulen der Franckeschen

Stiftungen Lehrer vorgebildet werden .

3 .

Wenn dann auch andere Schulanstalten Lehrer aus dieser Pflanzschule

erhalten , so würde es zur Emporbringung derselben sehr viel beitragen ,

wenn diejenigen Zöglinge derselben , die sich durch Kenntnisse und Übung

besonders auszeichnen , bei eintretenden Vakanzen an Gymnasien und Bürger¬

schulen , derer insonderheit , welche landesherrlichen Patronats sind , eine

besondere Beachtung zu erwarten hätten . Zu den Bedingungen solcher

Beachtung müfsten aber nicht nur gründliche Kenntnisse , pädagogische
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Bildung und Geübtheit im Unterrichten und in verständiger Anwendung der

Disciplin , sondern auch in christlich religiöser Beziehung eine klare Er¬

kenntnis , eine freisinnige Denkart , ein sittlich religiöser Sinn und Wandel

noch insonderheit gerechnet werden : Erfordernisse allerdings , die bei jedem ,

der an irgend einer Schulanstalt mit Ehren arbeiten will und soll , notwendig
vorhanden sein müssen .

II .

Wahl und Aufnahme der Zöglinge der Pflanzschule .

1 .

Die Zöglinge derselben sind besonders aus den Studierenden zu

wählen , welche mit einem vorteilhaften Entlassungszeugnisse auf die Uni¬

versität abgegangen sind und auf derselben das Zeugnis eines rühmlichen

Eleifses und untadeligen Verhaltens für sich haben . Wenngleich das Ent¬

lassungszeugnis Nr . 1 einen Vorzug giebt , so kann doch Nr . 2 , dafern alles

Übrige gleich ist , von der Aufnahme nicht ausschliefsen .

2 .

Von den Studierenden , welche aufgenommen werden , mufs es aber

gewifs sein , dafs sie sich dem Schulstande widmen , oder doch , wenn sie

auch in der Folge in den Predigerstand einzutreten gedächten , mehrere

Jahre an einer Schulanstalt arbeiten wollen .

3 .

Da , wie weiterhin die Rede sein wird , die Pflanzschule mit dem

pädagogischen Seminarium in genauer Verbindung steht , so sind die Zöglinge

von jener immer auch Mitglieder von diesem .

4 .

Diejenigen Studierenden , welche Mitglieder des philologischen Seminarii

sind , sind eben hierdurch der Aufnahme in die Pflanzschule fähig , wenn

nur bei ihnen die Bedingungen in den vorigen Paragraphen stattfinden .

5 .

Schulamts - Kandidaten , welche vor der Königl . wissenschaftl . Prüfungs -

Kommission bereits die Prüfung pro facultate docendi befriedigend bestanden

haben , sind ebenfalls in die Pflanzschule aufzunehmen , um ihnen dadurch

zu praktischen Übungen Gelegenheit zu geben , wenn sie auch vorher nicht

in dem pädagogischen Seminario gewesen wären . Sie sind aber als Zög¬

linge der Pflanzschule verbunden , diejenigen Vorlesungen des päd . Sem . zu

benutzen , welche die Direktion ihnen anweist .
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